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Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

__  Ja __  Nein

 Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __ %

 in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind

 in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind

 Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __ %

 Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl 

keine nachhaltigen Investitionen 

angestrebt werden, enthält es einen 

Mindestanteil von 10 % an nach-

haltigen Investitionen

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind

mit einem sozialen Ziel

 Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese Investition 
keine Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist 
und ein Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese Verordnung 
umfasst kein Verzeichnis 
der sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Investitionen 
mit einem Umweltziel 
könnten taxonomiekon-
form sein oder nicht.

ANHANG 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: terrAssisi Renten I AMI 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900HECYNO37A1AX65

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?

 Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden neben dem finanziellen Erfolg 

beispielsweise folgende ökologischen und sozialen-Merkmale berücksichtigt

•  Umwelt („Environmental“): Vermeidung von Klimatransitionsrisiken, Erhaltung von

Flora und Fauna, Schutz der natürlichen Ressourcen und der Atmosphäre, Begren-

zung der Bodenverschlechterung und des Klimawandels, Vermeidung von Eingriffen

in Ökosysteme und Verlusten der biologischen Vielfalt.

•  Soziales („Social“): Allgemeine Menschenrechte, Verbot von Kinder- und Zwangs-

arbeit, Einhaltung der Gleichbehandlungsgrundsätze, Faire Arbeitsbedingungen

und angemessene Entlohnung.

•  Unternehmensleitsätze („Governance“): Einhaltung von Unternehmensethik und

Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact, Leitsätze der

guten Unternehmensführung sowie Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche

und Terrorismusfinanzierung.

Es wurde kein Referenzwert (Index) benannt, um die mit dem Finanzprodukt beworbe-

nen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

•  Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben

werden, herangezogen?

Im Rahmen der Environmental-Social-Governance-Analyse zur Bestimmung, der 

nachhaltigsten Unternehmen in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen werden 

unter anderem die folgenden Indikatoren externer Datenanbieter herangezogen

Indikator ISS ESG Performance Score

Beschreibung Die ESG-Leistung eines Unternehmens wird anhand eines Standard-

satzes von mehr als 700 sektorübergreifenden Indikatoren bewertet, 

die durch 100 sektorspezifische Indikatoren ergänzt werden, um die 

wesentlichen ESG-Herausforderungen eines Unternehmens zu 

erfassen. Für jeden Sektor werden vier bis fünf Schlüsselthemen 

ermittelt. Um sicherzustellen, dass sich die Leistung in Bezug auf 

diese wichtigsten Themen angemessen in den Ergebnissen des 

Gesamtratings widerspiegelt, macht ihre Gewichtung mindestens 

50 % des Gesamtratings aus. Das Ausmaß der branchenspezifischen 

E-, S- und G-Risiken und Auswirkungen bestimmt die jeweiligen 

Leistungsanforderungen: Ein Unternehmen einer Branche mit 

hohen Risiken muss besser abschneiden als ein Unternehmen in 

einer Branche mit geringen Risiken, um das gleiche Rating zu 

Mit Nachhaltigkeitsindi-
katoren wird gemessen, 
inwieweit die mit dem 
Finanzprodukt beworbe-
nen ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.
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erhalten. Jedes ESG-Unternehmensrating wird durch eine Analys-

tenmeinung ergänzt, die eine qualitative Zusammenfassung und 

Analyse der zentralen Ratingergebnisse in drei Dimensionen liefert: 

Nachhaltigkeits-Chancen, Nachhaltigkeits-Risiken und Governance. 

Um eine hohe Qualität der Analysen zu gewährleisten, werden 

Indikatoren, Ratingstrukturen und Ergebnisse regelmäßig von 

einem beim externen Datenanbieter angesiedelten Methodology 

Board überprüft. Darüber hinaus werden die Methodik und die 

Ergebnisse beim externen Datenanbieter regelmäßig mit einem 

externen Rating-Ausschuss diskutiert, der sich aus hoch anerkann-

ten ESG-Experten zusammensetzt.

Methodik Der ESG-Performance-Score ist die numerische Darstellung der 

alphabetischen Bewertungen (A+ bis D-) auf einer Skala von 0 bis 

100. Alle Indikatoren werden einzeln auf der Grundlage klar defi-

nierter absoluter Leistungserwartungen bewertet. Auf der Grund-

lage der einzelnen Bewertungen und Gewichtungen auf Indikato-

renebene werden die Ergebnisse aggregiert, um Daten auf

Themenebene sowie eine Gesamtbewertung (Performance Score) zu

erhalten. 100 ist dabei die beste Bewertung, 0 die schlechteste.

Indikator Sustainalytics ESG Risk Score

Beschreibung Das ESG-Risiko-Rating (ESG Risk Rating) bewertet Maßnahmen von 

Unternehmen sowie branchenspezifische Risiken in den Bereichen 

Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvol-

le Unternehmensführung (Governance). Die Bewertung erfolgt in 

Bezug auf Faktoren, die als wesentliche ESG-Themen (Material ESG 

Issues - MEIs) einer Branche identifiziert werden, wie Umweltper-

formance, Ressourcenschonung, Einhaltung der Menschenrechte, 

Management der Lieferkette. Der Bewertungsrahmen umfasst 20 

MEIs, die sich aus über 250 Indikatoren zusammensetzen. Pro Bran-

che sind in der Regel drei bis acht dieser Themen relevant.

Methodik Die Skala läuft von 0 bis 100 Punkten (Scores): 0 ist dabei die beste 

Bewertung, 100 die schlechteste. Die Unternehmen werden anhand 

ihrer Scores in fünf Risikokategorien gruppiert, beginnend beim 

geringsten Risiko „Negligible“ (0 – 10 Punkte) bis zu „Severe“ (über 

40 Punkte), der schlechtesten Bewertung. Unternehmen sind damit 

auch über unterschiedliche Branchen vergleichbar.

•  Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen

Zielen bei?

Nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung sind 

Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder 

Sozialziels beitragen. 
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Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der 

Vereinten Nationen klassifiziert. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (englisch 

Sustainable Development Goals, „SDGs“) sind politische Zielsetzungen der Vereinten 

Nationen („UN“), die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf 

sozialer und ökologischer Ebene dienen sollen. Entsprechende Umwelt- oder 

Sozialziele sind unter anderem die Förderung von erneuerbaren Energien und 

nachhaltiger Mobilität, der Schutz von Gewässern und Böden sowie der Zugang zu 

Bildung und Gesundheit. 

Eine an den SDGs ausgerichtete Strategie investiert in Emittenten, die Lösungen für 

die Herausforderungen der Welt anbieten und dazu beitragen, die in den UN-SDGs 

festgelegten ökologischen und sozialen Ziele zu erreichen, sowie in projektgebunde-

ne Investitionen (bspw. Green & Social Bonds), deren Erlöse für förderfähige Um-

welt- und Sozialprojekte oder eine Kombination aus beidem verwendet werden. 

Im SDG Solutions Assessment (SDGA) werden die positiven und negativen Nachhal-

tigkeitsauswirkungen der Produkt- und Dienstleistungsportfolios von Unternehmen 

gemessen. Es folgt einem thematischen Ansatz, der 15 verschiedene Nachhaltigkeits-

ziele umfasst und die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN) 

als Referenzrahmen nutzt. Für jede thematische Bewertung wird der Anteil des 

Nettoumsatzes eines Unternehmens, der mit relevanten Produkten und Dienstleis-

tungen erzielt wird, pro Nachhaltigkeitsziel auf einer Skala in einem Wert zwischen 

-10,0 und 10,0 quantifiziert.

Diese Skala unterscheidet insgesamt zwischen 5 Stufen, welche wie folgt unterschie-

den werden; -10,0 bis -5,1 („Significant obstruction“ („wesentliche Beeinträchti-

gung“)), -5,0 bis -0,2 („Limited obstruction“ (eingeschränkte Beeinträchtigung“)), -0,1 

bis 0,1 („no (net) impact“ („keine (netto-) Auswirkungen“)), 0,2 bis 5,0 („Limited 

contribution“ („eingeschränkter Beitrag“)) und 5,1 bis 10,0 („Significant contribution“ 

(„wesentlicher Beitrag“)).

In einem Aggregationsmodell zu einem Overall SDG Solutions Score (also einem 

gesamthaften übergeordneten SDG Scores des Unternehmens) werden nur die am 

stärksten ausgeprägten Einzelwerte berücksichtigt (d.h. der höchste positive und/

oder der niedrigste negative Wert). Dieses Vorgehen steht im Einklang mit dem 

allgemeinen Verständnis der UN-Ziele, die keine normative Präferenz für ein Ziel 

gegenüber einem anderen vorsehen.

Ein Unternehmen wird erst dann als nachhaltig bewertet, wenn dessen Overall SDG 

Solutions Score größer als fünf ist und somit auch ein signifikanter Beitrag zu einem 

Nachhaltigkeitsziel vorliegt und kein anderes Umwelt- oder Sozialziel wesentlich 

beeinträchtigt. 

Per Definition des Overall SDG Solutions Score kann ein derart nachhaltiges Unter-

nehmen mit einem Overall SDG Solutions Score größer als fünf in keinem der 

untergeordneten 15 Objective Scores eine Significant obstruction („wesentliche 

Beeinträchtigung“) darstellen, da sonst ein Overall SDG Solutions Score für ein 
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Unternehmen größer als fünf nicht möglich ist. Auf diese Weise ist sichergestellt, 

dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und 

Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) 

genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird (Do No Significant Harm-Prin-

zip).

Die Bewertung der Investitionen basiert auf Informationen von spezialisierten 

externen Datenanbietern sowie auf eigenen Analysen. Bewertet wird der gesamte, 

aggregierte Einfluss des Produkt- und Dienstleistungsportfolios der Emittenten auf 

das Erreichen von Umwelt- oder Sozialzielen.

Der Beitrag zu folgenden Zielen wird betrachtet:

Ökologische Ziele: 

Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Wassereinsparung, Beitrag zur nachhaltigen 

Energienutzung, Förderung von nachhaltigen Gebäuden, Optimierung des Material-

einsatzes, Abschwächung des Klimawandels, Erhaltung der Meeresökosysteme, 

Erhalt der terrestrischen Ökosysteme 

Soziale Ziele: 

Linderung der Armut, Bekämpfung von Hunger und Unterernährung, Sicherstellung 

der Gesundheit, Bereitstellung von Bildung, Verwirklichung der Gleichstellung der 

Geschlechter, Bereitstellung von Basisdienstleistungen, Sicherung des Friedens.

Die nachhaltigen Investitionen tragen zu den Umweltzielen in Wirtschaftstätigkei-

ten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, nicht 

bei.

•  Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht

erheblich geschadet?

 Im Abschnitt „Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ werden Ausschlusskri-

terien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grund-

sätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung tragen. Hierdurch ist 

sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung genann-

ten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxono-

mieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird.

–  Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Abschnitt „Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ werden Ausschluss-

kriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den 

Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung tragen. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen von Investitionsent-
scheidungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäfti-
gung, Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korrup-
tion und Bestechung.
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 
erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden 
Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 
erheblich beeinträchtigen.

Hierdurch ist sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsver-

ordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 

2020/852 („Taxonomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beein-

trächtigt wird.

–  Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multina-

tionale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  Nationen für Wirt-

schaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände wird geprüft, ob die 

Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Deklaration der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen sowie mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unter-

nehmen. Die Gesellschaft ist außerdem Unterzeichner der Principles for Respon-

sible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger 

Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzi-

pien für verantwortliches Investieren.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
 Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

 Ja, der Fonds berücksichtigt nachteilige Auswirkungen von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf der Grundlage der nachfolgenden 

Principals of Adverse Impact („PAI“) gemäß Offenlegungsverordnung auf unter-

schiedliche Weise in der Portfolio-Allokation und -selektion. 

 Grundsätzlich versteht man unter den PAI wesentliche bzw. potenziell wesentli-

che, nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich aus Investi-

tionsentscheidungen ergeben, diese verschlechtern oder in direktem Zusammen-

hang damit stehen. Konkret beinhalten die PAIs Standardfaktoren aus den 

Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und geben Aufschluss 

darüber, inwieweit sich Investitionsobjekte negativ auf diese Komponenten 

auswirken können. Die PAIs sind 64, von der EU festgelegte Indikatoren, für welche 



8terrAssisi Renten I AMIStand 09/2024

die Offenlegungsverordnung sowohl narrative als auch quantitative Offenle-

gungsanforderungen für Finanzmarktteilnehmer vorsieht. Von den insgesamt 64 

Indikatoren sind 18 meldepflichtig, diese beziehen sich auf Treibhausgasemissio-

nen, biologische Vielfalt, Wasser, Abfall sowie auf soziale Aspekte hinsichtlich 

Unternehmen, Staaten sowie Immobilienanlagen. Die Berichterstattung im Falle 

der restlichen 46 Indikatoren erfolgt auf freiwilliger Basis, wovon 22 Indikatoren 

zusätzliche Klima- und andere Umweltaspekte abbilden und die restlichen 24 

Indikatoren soziale und Arbeitnehmerfaktoren, die Achtung der Menschenrechte 

sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung abdecken. 

 Bei der Investition des Fondsvermögens werden die Treibhausgas-Emissionen, 

Klimaziele, Maßnahmen und Strategien zur Emissionsminderung der jeweiligen 

Emittenten, wie in den nachfolgenden Absätzen konkretisiert, zur Grundlage 

gemacht. Berücksichtigt werden dabei der CO2-Fußabdruck, die Tätigkeit der 

Unternehmen im Hinblick auf fossile Brennstoffe, der Anteil des Verbrauchs und 

der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, die Intensität des Energiever-

brauchs je Sektor mit hoher Klimaauswirkung. Als Grundlage für die Berücksichti-

gung der genannten Merkmale werden hierfür die auf dem Markt verfügbaren 

Daten verwendet. 

 Der Fonds berücksichtigt alle unter Nummer 1-16 im Anhang I Tabelle 1 der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 genannten Principals of Adverse Impact 

(„PAI“) bei Investitionen in Unternehmen und Staaten sowie supranationalen 

Organisationen.

 Die Berücksichtigung der PAIs erfolgt über Ausschlusskriterien und die Einbezie-

hung von ESG Ratings. 

 Investitionen in Unternehmen, die einen Umsatzanteil von mehr als 10% aus der 

Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusi-

ve Gas und Atomstrom) generieren, sind ausgeschlossen. Gleiches gilt für Emit-

tenten, die einen Umsatzanteil von mehr als 10% aus der Förderung von Kohle und 

Erdöl erzielen. In Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze aus dem Anbau, 

der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer erzielen, wird 

nicht investiert (PAI 1, 2, 4, 5).

 Unternehmen mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung im Bereich Carbon 

Risk (Unternehmen, die in die letzte Kategorie im Ranking anerkannter Datenan-

bieter fallen) werden ausgeschlossen (PAI 3, 6)

 Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen oder in den Bereichen 

Umwelt und Arbeitsnormen auf der UN Global Compact Watchlist aufgeführt 

werden, gelten als nicht investierbar (PAI 7-13). Diese Prinzipien beziehen neben 

Menschenrechten, Arbeitsnormen und Maßnahmen zur Korruptionsprävention 

auch das Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen, insbesondere in 

Bezug auf Biodiversität, Wasserverbrauch und Abfall (PAI 7, 8, 9) ein. Außerdem 



9 terrAssisi Renten I AMI Ampega Investment GmbH

beinhalten die UN Global Compact Prinzipien Kriterien gegen Diskriminierung 

und Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit & Diversität (PAI 12, 13). 

Eine Menschenrechtskontroverse oder eine Kontroverse im Bereich der Arbeits-

rechte liegt insbesondere dann vor, wenn ein Unternehmen in seinem Wirkungs-

bereich allgemein anerkannte Normen, Prinzipien und Standards zum Schutz der 

Menschenrechte nachweislich oder mutmaßlich in erheblichem Maße missachtet 

(PAI 10, 11). Abgedeckt werden in diesem Zusammenhang auch die Themenberei-

che Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien 

für Kontroversen im Bereich der Umweltprobleme werden u.a. das Prinzip der 

besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internationale Umweltgesetzgebungen 

herangezogen.

 Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächteten Waffen 

(gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo-Konvention“ und den UN-Konventionen „UN 

BWC“, „UN CWC“) stehen, werden nicht getätigt (PAI 14).

 Bei Investitionen in Staaten werden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeits-

bewertung (Länder, die in die letzte Kategorie im Ranking anerkannter Datenan-

bieter fallen und damit ein schwerwiegendes Risiko für das langfristige Wohlerge-

hen des Landes haben) ausgeschlossen (PAI 15, 16). Die Länderrisikobewertung 

deckt 170 Länder ab und basiert auf mehr als 40 Indikatoren, die unter anderem 

der Weltbank oder den Vereinten Nationen entnommen sind. Unter Berücksichti-

gung von ESG-Leistungen, ESG-Trends und aktuellen Ereignissen wird das Risiko 

für den langfristigen Wohlstand und die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes 

gemessen, indem dessen Vermögenswerte - natürliches, menschliches und 

institutionelles Kapital - und dessen Fähigkeit, seine Vermögenswerte nachhaltig 

zu verwalten, bewertet werden.

 Zusätzlich dürfen in keine Unternehmen investiert werden, die mit einem 

schwachen Umwelt Rating (E), einem schwachen sozialem Rating (S) oder schwa-

chem Governance Rating (G) bewertet werden.

 Weitere Angaben hierzu können dem Jahresbericht des Fonds im Abschnitt „Zu- 

sätzliche Angaben – Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 

bzw. Angaben nach Art.11 Offenlegungsverordnung“ entnommen werden.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Der terrAssisi Renten I AMI investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit 

einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzin-

sung während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmäßig ange-

passt wird.
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Die Anlagestrategie  
dient als Richtschnur für 
Investitionsentscheidun-
gen, wobei bestimmte 
Kriterien wie beispiels-
weise Investitionsziele 
oder Risikotoleranz 
berücksichtigt werden.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt zunächst nach dem sog. Best-in-Class-

Ansatz. Dies bedeutet das relativ beste Abschneiden eines Unternehmens im Vergleich 

zu seinen Wettbewerbern. Nach diesem Prinzip werden die Unternehmen innerhalb 

einer Branche direkt miteinander verglichen und auf ihre Nachhaltigkeit überprüft. Es 

werden stets die Anlageobjekte bevorzugt, die die Nachhaltigkeitskriterien Environ-

mental, Social und Governance („ESG“) jeweils am besten erfüllen, also „best in class“ 

sind. 

Der Best-in-Class-Ansatz des Fonds wählt die jeweils sozial oder ökologisch besten 

Papiere aus, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren 

würde.

Im Hinblick auf die ökologische Sicht wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang 

steht mit Maßnahmen zur Minimierung des Umweltrisikos, der Steigerung der Ressour-

cenproduktivität, der Investition in erneuerbare Ressourcen, der Wiedergewinnung und 

Wiederverwertung verbrauchter Stoffe, der Vermeidung umweltschädlicher Materia-

lien, der Reduktion des Energieverbrauchs und der Schadstoff-Emissionen (einschl. CO2), 

und der Funktionsfähigkeit globaler und lokaler Ökosysteme (z.B. Regenwälder, Meere). 

In sozialer und kultureller Sicht wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht 

mit der Entwicklung des „Humankapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für die 

Mitarbeiter in Hinblick auf Arbeitsplätze / Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeit (ILO-Stan-

dards), Entlohnung (Verhalten in Hinblick auf: Altersvorsorge, Ausnutzung von Lohnge-

fällen im Ausland, unbezahlte Arbeit etc.), Mitbestimmung, Humanisierung der Arbeits-

bedingungen, Personalentwicklung, Angebote der Aus- und Weiterbildung, Förderung 

selbstverantwortlichen Arbeitens, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sozialeinrich-

tungen (z. B. Kinderbetreuung) und Respekt vor der Verschiedenheit des Einzelnen. 

Darüber hinaus wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der 

Entwicklung des „Sozialkapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für gesellschaft-

liche Anspruchsgruppen im engeren Sinne (Zulieferer, Kunden, Staat und Gemeinwe-

sen) im Hinblick auf Schaffung von Erwerbschancen, Ausgewogenheit zwischen den 

Generationen, diskriminierungsfreier Umgang mit Minderheiten und gesellschaftlich 

benachteiligten Gruppen (wie ethnische Minderheiten, ältere Menschen, Kinder, 

Frauen, Behinderte), Förderung der Einhaltung ethischer und sozialer Standards in den 

eigenen Fertigungsstätten sowie in denen der Zulieferer, Förderung zivilgesellschaft-

lichen Handelns, und nicht zuletzt fairer Umgang mit Personen, die in Zahlungsschwie-

rigkeiten geraten sind. 

Darüber hinaus wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der 

Entwicklung des „Kulturkapitals“, d.  h. Übernahme von Verantwortung für externe 

Anspruchsgruppen im weiteren Sinne (Auslandsaktivitäten vor allem in Schwellen- und 

Entwicklungsländern) in Hinblick auf Respekt vor kultureller Vielfalt unter Wahrung 

persönlicher Freiheitsrechte und gesellschaftlicher Integrität und vor kultureller 

Selbstbestimmung der Kommunen, Mobilisierung der Potentiale kultureller Vielfalt, 

Nutzung lokaler Ressourcen bei der Produktion, Vermeidung einer Verdrängung und 

Förderung von traditionellen Strukturen, keine Ausnutzung niedrigerer Standards im 
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Ausland zur Produktion und zum Absatz von Produkten und Anerkennung der und 

öffentliches Eintreten für die entsprechenden Deklaration der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen und die Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen 

sowie die Einhaltung der 4 ILO Kernarbeitsnormen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände richtet sich im zweiten Schritt nach den 

ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend orientieren sich die 

Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, 

kulturellen und Umweltaspekten. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die 

gesamte Schöpfung ist auch Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschluss-

kriterien. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die 

heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Genera-

tionen zu gefährden.

Basis für die Auswahl der Vermögensgegenstände bildet die Kriteriologie des Frankfurt-

Hohenheimer Leitfadens, der sich in die drei Dimensionen Kultur-, Sozial- und Naturver-

träglichkeit gliedert. Die Förderung einer ethischen und ökologischen Wirtschaft steht 

für den Franziskanerorden an oberster Stelle, wobei durch die Verknüpfung mit 

ökonomischen Zielen der Gedanke an Sicherheit und Substanzerhaltung bei der 

Geldanlage im Vordergrund steht. Die Bewertung potenzieller Anlagetitel wird nach 

ökologischen, sozialen und kulturellen Gesichtspunkten vorgenommen. In einem ersten 

Schritt werden die Unternehmen und Länder nach ihren Leistungen in diesen Bereichen 

bewertet. Im Anschluss werden dann aus den selektierten Anlagetiteln die erfolgver-

sprechendsten Titel für die Fonds ausgewählt.

Kriterien für die Auswahl der Vermögensgegenstände sind aus ökonomischer Sicht, 

dass Gewinne auf Basis langfristiger Produktions- und Investitionsstrategien statt in 

kurzfristiger Gewinnmaximierung erwirtschaftet werden, die Erfüllung elementarer 

Bedürfnisse nicht gefährdet wird und Gewinne nicht auf der Verletzung gesetzlicher 

Regelungen beruhen. In ökologischer Sicht erfordern Investitionen, dass die Gewinn-

erzielung im Einklang steht mit der Steigerung der Ressourcenproduktivität, Investitio-

nen in erneuerbare Ressourcen sowie die Wiedergewinnung und Wiederverwendung 

verbrauchter Stoffe. In sozialer und kultureller Sicht soll die Kapitalanlage im Einklang 

stehen mit der Entwicklung des Humankapitals (Verantwortung für Arbeitsplätze, 

Aus- und Weiterbildung, Förderung selbstverantwortlichen Arbeitens, Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, Respekt vor der Verschiedenheit der Einzelnen), der Entwicklung des 

Sozialkapitals (Schaffung von Erwerbschancen, Ausgewogenheit zwischen den Genera-

tionen, diskriminierungsfreier Umgang mit Minderheiten, Funktionsfähigkeit der 

Regionen, Förderung zivilgesellschaftlichen Handelns) sowie der Entwicklung des 

Kulturkapitals (Respekt vor kultureller Vielfalt unter Wahrung persönlicher Freiheits-

rechte und gesellschaftlicher Integrität, Mobilisierung der Potentiale kultureller 

Vielfalt).

Im Speziellen kommen nur Unternehmen in Frage, die den ISS ESG „Prime“-Status 

erfüllen. Der ISS ESG „Prime“-Status wird bewerteten Unternehmen verliehen, die in 

Bezug auf ESG-Kriterien in ihren jeweiligen Branchen führend sind und anspruchsvolle 
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absolute Leistungserwartungen erfüllen und somit als gut positioniert angesehen 

werden, um kritische ESG-Risiken zu managen und die Chancen zu nutzen, die sich aus 

dem Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung ergeben. Alle Unternehmen die hier 

ein Mindestrating in ihrer Branche erfüllen, erhalten von ISS ESG den sogenannten 

„Prime“-Status. Der ISS ESG „Prime”-Status ergibt sich aus dem ISS ESG Performance 

Score. Der ESG Performance Score ermöglicht branchenübergreifende Vergleiche unter 

Verwendung eines standardisierten Best-in-Class-Schwellenwerts, der für alle Branchen 

gilt. Der ESG Performance Score ist die numerische Darstellung der alphabetischen 

Bewertungen (A+ bis D-) auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 50 die „Prime“-Schwelle 

darstellt. Das bedeutet, dass alle Unternehmen mit Werten gleich oder größer als 50 

„Prime“ sind, während Unternehmen mit Werten unter 50 nicht „Prime“ sind.

Darüber hinaus sind weitere Ausschlusskriterien definiert, um die Unternehmen, die in 

bestimmten ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch 

kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Dieser 

ethische „Filter“ stellt sicher, dass auf keinen Fall in Unternehmen, die in diesen 

Geschäftsfeldern operieren, investiert wird – egal wie gut das Abschneiden beim 

Best-in-Class-Ansatz ist und dass keines der in der Offenlegungsverordnung genannten 

Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 852 („Taxonomie-

verordnung“) genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird. Diese Ausschluss-

kriterien werden auch als Negativkriterien bezeichnet. Zurzeit bestehen folgende 

franziskanische Negativkriterien, welche den jeweiligen Gegebenheiten angepasst 

werden: Arbeitsbedingungen, Biozide, verbrauchende Embryonenforschung, Glücks-

spiel, Kinderarbeit, Missachtung der Menschenrechte, Verstoß gegen die Menschenwür-

de und Pornographie, Rüstungsgüter, Tierversuche, Verursachung massiver Umwelt-

schäden und kontroverse Wirtschaftspraktiken.

Nach dem Best-in-Class Auswahlprozess wird zu einem unter #1A festgelegten Mindest-

anteil (siehe Abbildung in Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses 

Finanzprodukt geplant?“) in Emittenten investiert, die Lösungen für die Herausforde-

rungen der Welt anbieten und dazu beitragen, die in den UN-SDGs festgelegten 

ökologischen und sozialen Ziele zu erreichen, sowie in projektgebundene Investitionen 

(bspw. Green & Social Bonds), deren Erlöse für förderfähige Umwelt- und Sozialprojekte 

oder eine Kombination aus beidem verwendet werden.

•  Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele

verwendet werden?

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt zunächst nach dem sog. Best-in-

Class-Ansatz. Dies bedeutet das relativ beste Abschneiden eines Unternehmens im 

Vergleich zu seinen Wettbewerbern. Nach diesem Prinzip werden die Unternehmen 

innerhalb einer Branche direkt miteinander verglichen und auf ihre Nachhaltigkeit 

überprüft. Es werden stets die Anlageobjekte bevorzugt, die die Nachhaltigkeitskri-

terien Environmental, Social und Governance („ESG“) jeweils am besten erfüllen, 

also „best in-class“ sind. 
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Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung umfassen 
solide Managementstruk-
turen, die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, die 
Vergütung von Mitarbei-
tern sowie die Einhaltung 
der Steuervorschriften.

Investitionen in Unternehmen, die einen Umsatzanteil von mehr als 10% aus der 

Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive 

Gas und Atomstrom) generieren, sind ausgeschlossen. Gleiches gilt für Emittenten, 

die einen Umsatzanteil von mehr als 10% aus der Förderung von Kohle und Erdöl 

erzielen. In Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze aus dem Abbau, der 

Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer erzielen, wird nicht 

investiert. Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, gelten als 

nicht investierbar. Abgedeckt werden in diesem Zusammenhang auch die Themen-

bereiche Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtli-

nien für Kontroversen im Bereich der Umweltprobleme werden u.a. das Prinzip der 

besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internationale Umweltgesetzgebungen 

herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächte-

ten Waffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo Konvention“ und den UN-Konventio-

nen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, werden nicht getätigt. 

Bei Investitionen in Staaten werden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbe-

wertung (Länder, die in die letzte Kategorie im Ranking anerkannter Datenanbieter 

fallen und damit ein schwerwiegendes Risiko für das langfristige Wohlergehen des 

Landes haben) ausgeschlossen. Die Länderrisikobewertung deckt 170 Länder ab und 

basiert auf mehr als 40 Indikatoren, die unter anderem der Weltbank oder den 

Vereinten Nationen entnommen sind. Staaten, die gegen globale Normen wie den 

„Freedom House Index“ verstoßen, werden zudem ausgeschlossen. 

Mit dem Fonds werden darüber hinaus nachhaltige Investitionen in Höhe von 10% 

angestrebt. Nachhaltige Investitionen sind gemäß Artikel 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-

verordnung Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines 

Umwelt- oder Sozialziels beitragen. 

•  Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestra-

tegie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Für diesen Fonds nicht einschlägig. 

•  Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unterneh-

men, in die investiert wird, bewertet?

Unternehmen sind erfasst, die bei ihrer Geschäftstätigkeit die in Art. 2 Nr. 17 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) genannten Governance-

Aspekte beachten. Dazu gehören nur Unternehmen, die Verfahrensweisen einer 

guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei soliden Management-

strukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbei-

tern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften.
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene 

Kategorien unterteilt. Mit „Investitionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaren 

Vermögensgegenstände erfasst. 

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst 

diejenigen Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung 

der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden. Der Mindestan-

teil der Investitionen, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale erfolgen, beträgt 75%.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder 

Finanzinstrumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige 

Anlagestrategie des Fonds bewerten zu können. Bis zu 25% der Investitionen können der 

Kategorie „#2 Andere Investitionen“ entsprechen.

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß 

Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen 

„Taxonomiekonforme“ Umweltziele, „Andere ökologische“ und soziale Ziele („Soziale“) 

angestrebt werden können. Mindestens 10% werden in nachhaltige Investitionen 

angelegt (Kategorie „1A Nachhaltige Investitionen“). Die Kategorie „#1B Andere ökologi-

sche oder soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar auf ökologische und 

soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifi-

zieren.

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in 
bestimmte Vermögens-
werte an.
Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der:
–  Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundli-
chen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, wider-
spiegeln

–  Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investitio-
nen der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft

–  Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betrieb-
lichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, wider-
spiegeln
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1   Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung 
des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung 
links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und 
Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxo-
nomiekonformität 
umfassen die Kriterien für 
fossiles Gas die Begren-
zung der Emissionen und 
die Umstellung auf 
erneuerbare Energie oder 
CO2-arme Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die Kriterien 
für Kernenergie beinhal-
ten umfassende Sicher-
heits- und Abfallentsor-
gungsvorschriften.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanz-
produkts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien:
–  Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen.
–  Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 

die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden.

Investitionen

#1 Ausgerichtet
auf ökologische oder 

soziale Merkmale

#2 Andere
Investitionen

#1A Nachhaltige
Investitionen

#1B Andere
ökologische oder
soziale Merkmale

Andere ökologische

Soziale

•  Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
 Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft noch keine berichteten und belastbaren 

Daten vor, um ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß den Anforderun-

gen des Artikels 3 der Taxonomie-Verordnung verbindlich bestimmen zu können. Der 

Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher mit null Prozent (0 %) 

ausgewiesen.

•  Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich

fossiles Gas und/oder Kernenergie 1 investiert?

 Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein
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Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonfor-
men Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 
Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonfor-
mität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 
während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

1. Taxonomiekonformität der
Investitionen einschließlich
Staatsanleihen*

0 %

2. Taxonomiekonformität der
Investitionen ohne Staatsanleihen*

� Taxonomiekonform

� Andere Investitionen

� Taxonomiekonform

� Andere Investitionen100 %

0 %

100 %

•  Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und

ermöglichende Tätigkeiten?

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft noch keine berichteten und belast-

baren Daten vor, um ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß den 

Anforderungen des Artikels 3 der Taxonomie-Verordnung verbindlich bestimmen zu 

können. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher mit null 

Prozent (0 %) ausgewiesen.

Ermöglichende Tätigkei-
ten wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den Umwelt-
zielen leisten. 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem Treib-
hausgasemissionswerte 
aufweisen, die den besten 
Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit 
einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der 

Vereinten Nationen (SDGs) gemessen. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele 

umfassen, wird von einer Festlegung von spezifischen Mindestanteilen für jeweils 

ökologische und soziale Investitionen abgesehen. Der Gesamtanteil nachhaltiger 

Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds beträgt mindestens 10%. 

Es besteht kein separater Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umwelt-

ziel, die die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-Taxonomie 
nicht berücksichtigen.
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Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen 
 Investitionen?

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der 

Vereinten Nationen (SDGs) gemessen. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele 

umfassen, wird von einer Festlegung von spezifischen Mindestanteilen für jeweils 

ökologische und soziale Investitionen abgesehen. Der Gesamtanteil nachhaltiger 

Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds beträgt mindestens 10%.

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, 
welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 
ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 „Andere Investitionen“ fallen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder 

sozialen Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen 

zu Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel 

zur Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wird mit Ausnah-

me der Mindestausschlüsse, welche für Investitionen zu Diversifikationszwecke greifen, 

kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

terrAssisi Renten I AMI - DE000A0NGJV5

www


